


 

02/ 2024 

Kurzfristig wollen wir Sie über die aktuellen 

Fördermöglichkeiten im Bereich Pflanzung 

informieren. Wir haben diese Woche die Nachricht 

bekommen, dass ab sofort Förderanträge in 

diesem Bereich für das Frühjahr 2024 möglich 

sind. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserem 

heutigen Newsletter.  

 

Folgende Themen lesen Sie heute:  

- Termine 

- Förderung von Frühjahrspflanzung 

- „Infos vom Chef“ – Teil 1: Ist das Müll 

oder darf das bleiben? 

 

 

Viele Grüße zu Ihnen in den Wald und die Stube! 

 

Herzlichst, 

Ihr Forstamt 



  

07.03. 
 

 

14 Uhr 
 

 

Biodiversität im Wald  
 

 

Forstliche Versuchsanstalt, 
online, mehr Infos hier 

 
 

21.03. 
 

19.30 Uhr Waldbesitzer- und FBG-
Versammlungen  
Oberes Bregtal 

 

Festhalle Furtwangen  

    
 

FÖRDERUNG PFLANZUNG 
 Kurzfristig ist es möglich Förderanträge für die Frühjahrspflanzung 2024 zu stellen. Wir 

empfehlen Ihnen baldmöglichst einen Antrag zu stellen damit der vorzeitige 

Maßnahmenbeginn genehmigt werden kann. Eine geförderte Pflanzung darf erst dann 

begonnen werden, wenn ein entsprechender Bescheid vorliegt.  

Welche Maßnahmen können gefördert werden? 

 Naturverjüngung (9.10.1.1.) 
o Pflege mit Mischwuchs- und Standraumregulierung  

 Pflanzung (9.10.1.2.) 
o Mischbestände mit mind. 40% Laubholz, inkl. Nachbesserung 

 Kultursicherung (9.10.1.3.) 
o Reinigen, Ausmähen 

 biologisch abbaubare Wuchshüllen (9.10.1.4.) 
o an Eiche und einigen wenigen weiteren Baumarten  

Für alle Maßnahmen gilt jeweils eine Mindestfläche von 0,1 Hektar (1000m²) und eine 
Bagatellgrenze von 250€ Fördersumme im Kleinprivatwald. 

 

 

 

https://www.fva-bw.de/themen/wissenstransfer/fva-kolloquien


 
Welche Detailinformationen liegen vor? 

 

 



 

Wo finde ich Antragsunterlagen? 

o Aktuelle Antragsformulare und Merkblätter finden sich im 

Förderwegweiser des Ministeriums für ländlichen Raum (MLR) hier. 

o Auch auf unserer Homepage haben wir alle erforderlichen Unterlagen 

und Infos zusammengetragen. Hier gelangen Sie auf unsere 

Homepage.  

o Hier geht’s direkt zum aktuellen Förderantrag Teil F  

 

Wie sieht es mit den anderen Fördermaßnahmen aus? 

Alle anderen Fördertatbestände im Teil F der Förderrichtlinie sind bis auf weiteres 

ausgesetzt. Ob und unter welchen Rahmenbedingungen Fördertatbestände über 
Waldumbau und Wiederbewaldung hinaus in 2024 angeboten werden können, lässt sich 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Dies betrifft z.B. die Fördermaßnahmen: 
Aufarbeitung von Schadholz, Borkenkäfermonitoring und Bewässerung von Kulturen. Wir 
bitten Sie daher, vorerst von der Antragstellung für diese Fördermaßnahmen abzusehen. 
Neue Informationen werden wieder zeitnah veröffentlicht. 
 

 

 

 

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Nachhaltige_Waldwirtschaft_NWW_Teil_F
https://www.lrasbk.de/Landratsamt-/%C3%84mter/Forstamt/index.php?La=1&object=tx,2961.13556.1&kat=&kuo=2&sub=0
https://www.lrasbk.de/Landratsamt-/%C3%84mter/Forstamt/index.php?La=1&object=tx,2961.13556.1&kat=&kuo=2&sub=0
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr-root/get/documents_E1121371270/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/Foerderwegweiser/NWW_F/Antragsunterlagen/F%C3%B6rderantrag%20-%20Forstliche%20F%C3%B6rderung%20F%20Extremwetter.pdf


 

Um was geht es heute? 

Immer wieder werden durch uns Müllablagerungen im Wald entdeckt: Von wilden 

Partyüberresten über das allbekannte Klo-Taschentuch bis hin zu großen Mengen an 

Bauabfällen. Was zählen wir unter Müll? Was können Privatwaldbesitzende machen, wenn 

sie wilden Müll bei sich im Wald finden? Womit muss man rechnen, wenn man bei der 

Ablagerung von Müll im Wald konfrontiert wird?  

 

Was verstehen wir unter Müll im Wald?  

 Abfälle für die eigentlich eine Entsorgungspflicht besteht und die außerhalb von 

zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen in die Landschaft geworfen worden. 

Beispiele, die uns begegnen sind: 

o Haushaltsmüll 

o Sperrmüll 

o Waschmaschinen…ja Sie haben richtig gelesen - auch die haben wir schon im 

Wald entdeckt 

o Autoreifen 

o Baumaterialien (Ziegel, Pflastersteine, Bauaushub) 

o Nicht abgebaute Plastikwuchshüllen 

o kurzum: Aller Müll, der nicht innerhalb einer Woche von selbst verrottet oder 

nicht auf Unbedenklichkeit geprüft wurde (bspw. Erdmaterial) 

Bei mir im Wald wurden größere Mengen wilder Müll abgelagert – 

was nun? 

 Wenn Sie größere Mengen von herrenlosem Müll in ihrem eigenen Wald gefunden 

haben, der nicht auf Sie selbst zurückzuführen ist als Verursachenden, haben Sie 

folgende Möglichkeit:  

o Kontaktieren Sie das Forstamt – wir kümmern uns mit Ihnen darum 

o Bitte schicken Sie Fotos sowie den genauen Ort der Müllablagerung in ihrem 

Wald an uns 

INFOS VOM CHEF

 
 



  

So und nun: Herzlich Willkommen bei Familie Hoppla im Wald  

Familie Hoppla ist seit langem Waldbesitzerin. Mit dem Wald ist die ganze Familie 

verbunden und hilft auch mit bei allem was ansteht. Leider kam es in den letzten Jahren 

immer wieder zu Käferholz in ihrem Wald: die Rückegassen und Wege sind viel 

befahren worden und bei dem derzeit matschigen Wetter müssen diese teilweise 

wieder befestigt werden. Gleichzeitig haben sie einen alten Schopf abgerissen: Ziegel 

und Bruchsteine fallen an. Helfen Sie Familie Hoppla eine gute Entscheidung für den Wald 

zu treffen – was wäre ihr Rat? 

 

„Praktisch wäre doch die Ziegel 

und Bruchsteine im Wald zu 

verbauen. Damit schlagt ihr 

zwei Fliegen mit einer Klappe! 

Ist am Günstigsten!“  

„Ich rate euch ab davon Ziegel 

und Bruchsteine einfach im 

Wald in die Wege einzubauen 

da es nicht zulässig ist. Man 

kann durchaus Recycling-

material nutzen, aber: Es muss 

zertifiziertes und beprobtes, 

zulässiges Material sein. Für die 

Beprobung von Material ist das 

Amt für Umwelt, Wasser- und 

Bodenschutz Experte. Dort 

erfahrt ihr wo und wie eine 

Beprobung für welches Material 

möglich ist im Landkreis.   

Und sonst erkundigt euch wo 

der nächste Steinbruch in der 

Nähe ist – die haben sicher das 

richtige Material für euch.“  

…kurz darauf im Wald:  

Förster Wachsam fährt am 

Wald der Familie Hoppla vorbei 

und denkt sich: „Nanu – was 

machen denn die Ziegel hier in 

der Rückegasse?“  

Förster Wachsam und Familie 

Hoppla treffen sich draußen. 

Mist – da sind sie wohl dem 

falschen Rat gefolgt. Sie 

erfahren, dass Sie die Ziegel 

wieder restlos aus dem Wald 

entfernen und auch einen 

entsprechenden Entsor-

gungsbeleg im Forstamt 

vorlegen müssen. Die Ablage-

rung gilt als Ordnungs-

widrigkeit. Mist – das Geld und 

die Zeit der Mehrarbeit hätten 

sie sich echt sparen können.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Zum Abschluss einige wissenswerte Fakten über… 
…hoffen wir, dass auch unseren Waldbesuchenden der Wald so wichtig ist wie Ihnen und uns… 
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